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Verteilung der bezirklichen Zuweisungen gem. § 37 (3) und § 40 BezVG für den 

Haushaltsplanentwurf 2027/2028 

hier: Aufgabenbereich 303 Jugend und Familie 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2027/2028 ist eine Stellungnahme 

der Bezirksversammlungen zur Verteilung der bezirklichen Zuweisungen sowie eine fachliche 

Vorabstimmung der bezirklichen Zuweisungen und Fremdbewirtschaftungen zwischen den 

Bezirksämtern und der Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung (BSFB) für den 

Aufgabenbereich 303 „Jugend und Familie“ vorgesehen. 

Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Links in diesem Schreiben auf Grund der 

Behördenumorganisation geändert haben. Sie erreichen mit möglicherweise als Favorit o. ä. 

gespeicherten Links nicht mehr die richtige Zielseite! 

A) Zu § 37 (3) BezVG - Verteilung der bezirklichen Zuweisungen, Stellungnahme der 

Bezirksversammlungen 

Zunächst möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, sich zu der Schlüsselung der Mittelvergabe 

zwischen den Bezirksämtern zu äußern. Im bestehenden Doppelhaushalt 2025/2026 sind 

Ansätze für die konsumtiven Rahmenzuweisungen und die Verpflichtungsermächtigungen 

wie folgt auf die Bezirke aufgeteilt: 

Finanzen und Zentrale Dienste 

Amtsleiter 
 Ralf Staack 

 
Hamburger Straße 31 

22083 Hamburg 

Telefon +49 40 428 63-2394/2007 

    
Ansprechpartnerin: Frau Kristin Heitmann 

Hamburger Str. 31,  Zimmer 511, Lz. V 211-1 

Telefon +49 40 428 63-3409 

E-Mail:  kristin.heitmann@bsb.hamburg.de 
 
 
 

Aktenz
: 

e221.100.1300-006/600 

07.08.2025 

mailto:kristin.heitmann@bsb.hamburg.de
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Quelle: Doppelhaushalt 2025/2026, Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter 

Die Bezirksämter und die BSFB bzw. Sozialbehörde haben sich bei der Schlüsselung der 

genannten Rahmenzuweisungen in der Vergangenheit primär an dem Bestand der Angebote 

orientiert. Leitend war dabei die Erwägung, dass für die Beziehungsarbeit Kontinuität notwendig 

ist. Aufgrund besonderer Bedarfe sind bei der jeweiligen Aufstellung des Haushalts dennoch 
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Anpassungen erfolgt, z. B. bei flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen. Die genannten 

Rahmenzuweisungen ermöglichen zusammen mit den Kontrakt-Mitteln für die Sozialräumlichen 

Angebote der Jugend- und Familienhilfe und der Förderung der überregionalen Projekte und 

Angebote die Ausgestaltung einer an den Bedarfen ausgerichteten sozialen Infrastruktur für junge 

Menschen und Familien. Trotz entsprechender Bestrebungen und Vorüberlegungen der 

BSFB/der Sozialbehörde und der Bezirksämter in den letzten Jahren ist es aufgrund 

unterschiedlicher Positionen bis heute zu keiner veränderten Schlüsselung der Mittelvergabe der 

genannten Rahmenzuweisungen gekommen. 

Die BSFB bittet die Bezirksämter für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2027/2028 um eine 

erneute Überprüfung der Verteilungsschlüssel für die Rahmenzuweisungen Kinder- und 

Jugendarbeit, Förderung der Erziehung in der Familie und sozialräumliche Angebote der 

Familien- und Jugendhilfe (jeweils Betriebsausgaben) unter Berücksichtigung der aktuellen 

regionalen Bedarfe und Entwicklungen in den Quartieren sowie mit Blick auf eine mögliche 

Verstetigung der Neuschlüsselung. Sofern im Ergebnis der Prüfungen Änderungen an 

bestehenden Schlüsselmodellen gewünscht werden, bitten wir um einen zwischen den Bezirken 

abgestimmten Vorschlag. Dies soll weiterhin über einen SharePoint organisiert werden. Ihre 

Rückmeldung laden Sie bitte spätestens bis zum 31. Dezember 2025 auf dem SharePoint 

„Fachliche Vorabstimmung der Zuweisung zwischen der BSFB und den Bezirksämtern“ hoch. 

Teilen Sie Frau Kristin Heitmann gern mit, welche Personen für den SharePoint zu berechtigen 

sind. 

B) Zu § 40 BezVG – Bedarfsermittlung der Zuweisung und Fremdbewirtschaftung 

Zur Veranschlagung 2027/2028 sind uns zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur 

Ansatzentwicklung möglich. Aufgrund erster Rückmeldungen der Finanzbehörde ist jedoch nicht 

mit einer Aufstockung des Eckwertes zu rechnen, so dass um eine restriktive Herangehensweise 

bzgl. möglicher Mehrbedarfsforderungen gebeten wird. Unter dieser Maßgabe bitten wir Sie um 

Mitteilung der geplanten Änderungen (z.B. aus Entkommunalisierung, Verschiebungen usw.) und 

der Bedarfe. 

Auch die Bedarfsermittlung möchten wir über diesen SharePoint organisieren. Die Formblätter 

zur Bearbeitung, Abstimmung und Freigabe werden über den SharePoint „Fachliche 

Vorabstimmung der Zuweisung zwischen der BSFB und den Bezirksämtern“ zur Verfügung 

gestellt. Sie finden auf dem SharePoint Ihre Ansprechpartner/innen sowie eine kurze Anleitung 

zum gewünschten Format und der Benennung der Zulieferung.  

https://fhhportal.ondataport.de/websites/HPE_27_28_fachliche_Vorabstimmung_Zuweisungen/SitePages/Home.aspx
https://fhhportal.ondataport.de/websites/HPE_27_28_fachliche_Vorabstimmung_Zuweisungen/SitePages/Home.aspx
https://fhhportal.ondataport.de/websites/HPE_27_28_fachliche_Vorabstimmung_Zuweisungen/SitePages/Home.aspx
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Bitte tragen Sie auf den Formblättern für die konsumtiven Rahmenzuweisungen auch die 

Plankostenarten und den Personalkostenanteil in den Transferleistungen ein. 

Die Anmeldungen von investiven Rahmenzuweisungen sind gem. der VV zu § 18 LHO Nr. 3 

auf dem entsprechenden Formblatt mit der Angabe der jeweiligen Priorität zu erläutern. Das 

Formblatt finden Sie ebenfalls auf dem o.g. SharePoint.  

Wir bitten Ihre Rückmeldung und einzureichenden Unterlagen spätestens bis zum 31. Oktober 

2025 auf dem o.g. SharePoint hochzuladen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. 

Ralf Staack 

 


